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Beschreibung der Änderung

Fläche für Stellplätze
-  Wohnbaufläche (Baufeld)

Beschreibung der Änderung

Wohnbaufläche (Baufeld)
-  Versorgungsfläche (Pumpstation)
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Nutzungsschablone

1.   Die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes  "Berggarten /
      Walles"  in der  Fassung   der   Bekanntmachung   vom  .................
      bleiben  von   dieser 6. Bebauungsplanänderung unberührt.

2.   Die Darstellung der zeichnerischen Festsetzungen bzw.  sonstigen
      Regelungsinhalte des rechtsgültigen Bebauungsplanes "Berggarten /
      Walles"     erfolgt     außerhalb     des     Geltungsbereiches    dieses  
      6.  Änderungsentwurfes  ausschließlich  zu   informativen  Zwecken
      und   hat   keinen  Normcharackter.   Die   zeichnerischen   Festsetz-
      ungen    wurden    daher   für die  Bereiche außerhalb des  Geltungs-
      bereiches   des   6.  Änderungsentwurfes  farblich  deutlich  blasser
      dargestellt.

Hinweise zur Änderung

Geltungsbereich
der 6. Änderung

BKS Ingenieurgesellschaft

D-54292  TRIER / MOSEL
Web: www.bks-trier.de
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Teilgebiet "Berggarten - Walles"
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Bebauungsplan der Stadt Saarburg, Teilgebiet "Berggarten - Walles",  6. Änderung

6. Vereinfachte Änderung gem. § 13 BauGB
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Rechtsgrundlagen zum Bebauungsplan
- Es gilt das Baugesetzbuch (BauGB) vom 10.09.2021
  (BGBl. I S. 4147).
- Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 14.06.2021
  (BGBl. I S. 1802).
- Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 04.05.2017
  (BGBl. I S. 1057).
- Es gilt die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO RLP)
  vom 28.09.2021 (GVBl. S. 543).

Hinsichtlich  der  vorgenannten  gesetzlichen   Grundlagen  gilt
jeweils die bei Erlass dieser Satzung geltende Fassung. Inner-
halb des Plangebietes bestehende Rechtssetzungen aufgrund
des Bundesbaugesetzes oder des Baugesetzbuches treten mit
der Rechtsverbindlichkeit dieses Planes außer Kraft.

Quellen der Normen, Richtlinien und Regelwerke
DIN-Vorschriften  und  sonstige  private Regelwerke,  auf  die in
den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes  verwiesen
wird, sind jeweils in  der  bei  Erlass  dieser  Satzung  geltenden
Fassung anzuwenden und  werden bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung   Saarburg-Kell,  Schlossberg  6,  54439   Saarburg,
während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme bereitgehalten.

Die Planunterlage erfüllt die Anforderungen
des § 1 der Planzeichenverordnung.

Stand der Planunterlage: Juni 2021

Der  Planentwurf  hat  in  der  Zeit vom
18.11.2021  bis  20.12.2021  nach  § 3
Abs. 2  BauGB  mit  Begründung
öffentlich ausgelegen.

Die  Behörden  und  sonstigen  Träger
öffentlicher Belange wurden in der Zeit
vom  15.11.2021  bis 20.12.2021 nach
§  4 Abs. 2 BauGB beteiligt.

Mit der Bekanntmachung tritt der Bebau-
ungsplan in Kraft.

Die ortsübliche Bekanntmachung über den
Beschluss des Bebauungsplanes durch
den Rat einschließlich des Hinweises nach
§ 10 Abs. 3 BauGB ist am ____________
erfolgt.

Die  Planänderung   ist  vom  Rat  am
05.05.2021 nach § 2 Abs.  1   BauGB
beschlossen worden. Am  28.10.2021
erfolgte der Beschluss über die Erwei-
terung  des   Geltungsbereichs  sowie
die Billigung des Planentwurfs.

Die  öffentliche  Auslegung des Planent-
wurfes nach  § 3  Abs. 2  BauGB, sowie
die Beteiligung der Behörden und sons-
tigen   Träger   öffentlicher  Belange,  ist
vom  Rat  am   28.10.2021  beschlossen 
worden.  Ort  und  Dauer der öffentlichen
Auslegung des Planentwurfs mit Begrün-
dung  ist  am  10.11.2021  ortsüblich  be-
kannt gemacht worden.

Der Planentwurf ist vom Rat nach Prüfung
der  Bedenken  und Anregungen  in seiner
Sitzung  am  24.03.2022  nach § 10 Abs. 1
BauGB als Satzung mit Begründung nach
§ 9 Abs. 8 BauGB beschlossen worden.

Die Übereinstimmung  des  textlichen und
zeichnerischen Inhalts dieses Bebauungs-
planes mit dem Willen des Gemeinderates
sowie die Einhaltung des gesetzlich vorge-
schriebenen Verfahrens zur Änderung des
Bebauungsplanes werden bekundet.


